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sowie unter Hinweis auf alle Menschenrechts- und son-
stigen Übereinkünfte, die sich auf die Rechte des Kindes, ins-
besondere die Rechte von Mädchen, beziehen, einschließlich
des Übereinkommens über die Rechte des Kindes447, des
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau448, des Übereinkommens über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen449 sowie der dazugehöri-
gen Fakultativprotokolle450,

in der Erkenntnis, dass die Ermächtigung von Mädchen
und Investitionen in Mädchen, die ausschlaggebend für wirt-
schaftliches Wachstum, die Erreichung aller Millenniums-
Entwicklungsziele, einschließlich der Beseitigung der Armut
und der extremen Armut, sowie für die sinnvolle Teilhabe
von Mädchen an sie betreffenden Entscheidungen sind, ent-
scheidende Voraussetzungen dafür darstellen, den Kreislauf
der Diskriminierung und Gewalt zu durchbrechen und die
volle und effektive Ausübung ihrer Menschenrechte zu för-
dern und zu schützen, sowie in der Erkenntnis, dass die Er-
mächtigung von Mädchen ihre aktive Teilhabe an Entschei-
dungsprozessen und die aktive Unterstützung und Mitwir-
kung ihrer Eltern, Vormünder, Familien und Betreuungsper-
sonen sowie von Jungen und Männern und des breiteren Um-
felds erfordert, 

1. beschließt, den 11. Oktober zum Internationalen
Tag des Mädchens zu erklären, der ab 2012 jährlich begangen
werden soll; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten, die zuständigen Organi-
sationen des Systems der Vereinten Nationen und die anderen
internationalen Organisationen sowie die Zivilgesellschaft,
den Internationalen Tag des Mädchens zu begehen und die
Lage der Mädchen auf der ganzen Welt stärker ins Bewusst-
sein zu rücken; 

3. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution al-
len Mitgliedstaaten und Organisationen der Vereinten Natio-
nen zur Kenntnis zu bringen.

RESOLUTION 66/171

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/462/Add.2, Ziff. 108)451.

66/171. Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
bei der Bekämpfung des Terrorismus

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen, 

sowie in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte452, 

ferner in Bekräftigung der Erklärung und des Aktions-
programms von Wien453,

bekräftigend, wie grundlegend wichtig es ist, alle Men-
schenrechte und Grundfreiheiten sowie die Rechtsstaatlich-
keit zu achten, so auch beim Umgang mit dem Terrorismus
und der Angst davor,

sowie bekräftigend, dass die Staaten zum Schutz aller
Menschenrechte und Grundfreiheiten aller Personen ver-
pflichtet sind, 

ferner bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit ei-
ner bestimmten Religion, Nationalität, Zivilisation oder eth-
nischen Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und
soll, 

erneut darauf hinweisend, dass die im Einklang mit dem
Völkerrecht, insbesondere den internationalen Menschen-
rechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humani-
tären Völkerrecht, auf allen Ebenen getroffenen Maßnahmen
gegen den Terrorismus einen wichtigen Beitrag zur Funk-
tionsfähigkeit der demokratischen Institutionen und zur Wah-
rung des Friedens und der Sicherheit und damit zum vollen
Genuss der Menschenrechte und Grundfreiheiten leisten und
dass es erforderlich ist, diesen Kampf fortzusetzen, nament-

447 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996
Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.
448 Ebd., Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1985 II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982;
AS 1999 1579.
449 Ebd., Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008.
450 Ebd., Vol. 2171 und 2173, Nr. 27531; ebd., Vol. 2131, Nr. 20378; und
ebd., Vol. 2518, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III Nr. 93/2004; AS 2006 5441 (Proto-
koll gegen Kinderhandel); dBGBl. 2004 II S. 1354; LGBl. 2005 Nr. 26;
öBGBl. III Nr. 92/2002; AS 2002 3579 (Protokoll über Kinder in be-
waffneten Konflikten); dBGBl. 2001 II S. 1237; LGBl. 2002 Nr. 17;
öBGBl. III Nr. 206/2000; AS 2009 265 (Fakultativprotokoll zum Über-
einkommen gegen die Diskriminierung der Frau); und dBGBl. 2008 II
S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008 (Protokoll zum Behindertenüberein-
kommen).

451 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Angola, Argentinien,
Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belarus, Belgien, Benin, Bosnien
und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire,
Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemali-
ge jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Guatemala, Honduras, Irland, Island, Israel,
Italien, Japan, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Mali, Malta, Mexiko, Mikronesien (Föderierte
Staaten von), Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Re-
publik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schwe-
den, Schweiz, Senegal, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Boli-
varische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordir-
land, Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern.
452 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
453 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
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lich durch die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
und der diesbezüglichen Rolle der Vereinten Nationen, 

zutiefst missbilligend, dass es im Kontext des Kampfes
gegen den Terrorismus zu Verletzungen der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie zu Verstößen gegen das Flücht-
lingsvölkerrecht und das humanitäre Völkerrecht kommt, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von Maßnahmen, die
die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit untergraben
können, wie etwa die Inhaftierung von Personen, die terroris-
tischer Handlungen verdächtigt werden, ohne Rechtsgrundla-
ge für die Inhaftierung und ohne Gewährleistung eines ord-
nungsgemäßen Verfahrens, die Freiheitsentziehung, bei der
die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes entzogen
wird, die Abhaltung von Verfahren gegen Verdächtige ohne
grundlegende Rechtsgarantien, die rechtswidrige Entziehung
der Freiheit und die Überstellung von Personen, die terroristi-
scher Handlungen verdächtigt werden, und die Rückführung
von Verdächtigen in bestimmte Länder, ohne in jedem Ein-
zelfall zu prüfen, ob stichhaltige Gründe für die Annahme be-
stehen, dass sie dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, sowie
Einschränkungen einer wirksamen Kontrolle von Terroris-
musbekämpfungsmaßnahmen, 

betonend, dass alle im Kampf gegen den Terrorismus
angewendeten Maßnahmen, namentlich die Erstellung von
Personenprofilen und die Nutzung von diplomatischen Zusi-
cherungen, Absprachen und anderen Überstellungsabkom-
men oder -vereinbarungen mit den Verpflichtungen der Staa-
ten nach dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen
Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsvölkerrecht und
dem humanitären Völkerrecht, im Einklang stehen müssen, 

sowie betonend, dass ein Strafjustizsystem, das auf der
Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit be-
ruht, einschließlich Garantien für ein ordnungsgemäßes und
faires Verfahren, eines der besten Mittel ist, wirksam den Ter-
rorismus zu bekämpfen und Rechenschaftslegung zu gewähr-
leisten,

unter Hinweis auf Artikel 30 der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und bekräftigend, dass die Hand-
lungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen sei-
nen Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf
die Beseitigung der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und
der Demokratie gerichtet sind, die territoriale Unversehrtheit
und die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig kon-
stituierte Regierungen destabilisieren, und dass die internatio-
nale Gemeinschaft die notwendigen Schritte unternehmen
soll, um die Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämp-
fung des Terrorismus zu verstärken454,

in Bekräftigung ihrer unmissverständlichen Verurtei-
lung aller Handlungen, Methoden und Praktiken des Terroris-
mus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen als krimi-

nell und nicht zu rechtfertigen, gleichviel, wo und von wem
sie begangen werden, und ungeachtet ihrer Beweggründe,
und erneut ihre Entschlossenheit bekundend, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Ter-
rorismus zu stärken, 

in der Erkenntnis, dass die Achtung aller Menschen-
rechte, die Achtung der Demokratie und die Achtung der
Rechtsstaatlichkeit eng miteinander verknüpft sind und sich
gegenseitig verstärken, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ist, die
Verpflichtungen der Staaten in Bezug auf Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe ordnungsgemäß auszulegen und umzusetzen und
sich im Kampf gegen den Terrorismus streng an die Defini-
tion der Folter in Artikel 1 des Übereinkommens gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe455 zu halten,

unter Hinweis auf ihre Resolution 65/221 vom 21. De-
zember 2010 und die Resolution 13/26 des Menschenrechts-
rats vom 26. März 2010456 und die anderen in der Präambel zu
Resolution 65/221 genannten einschlägigen Resolutionen
und Beschlüsse und unter Begrüßung der Anstrengungen al-
ler maßgeblichen Interessenträger zur Durchführung dieser
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/288 vom
8. September 2006, mit der sie die Weltweite Strategie der
Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus be-
schloss, und ihre Resolution 64/297 vom 8. September 2010
über die Überprüfung der Strategie und in Bekräftigung des-
sen, dass die Förderung und der Schutz der Menschenrechte
für alle sowie die Rechtsstaatlichkeit unverzichtbar für die
Bekämpfung des Terrorismus sind, in der Erkenntnis, dass
wirksame Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung und der
Schutz der Menschenrechte nicht einander widersprechende,
sondern einander ergänzende und sich gegenseitig verstär-
kende Ziele sind, und unter Betonung der Notwendigkeit, die
Rechte der Opfer des Terrorismus zu fördern und zu schützen, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 15/15 des Men-
schenrechtsrats vom 30. September 2010457, mit der der Rat
beschloss, das Mandat des Sonderberichterstatters über die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus zu verlän-
gern, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 64/115 vom 16. De-
zember 2009 und die dazugehörige Anlage mit dem Titel
„Verhängung und Umsetzung von Sanktionen der Vereinten

454 Siehe Abschn. I Ziff. 17 der Erklärung und des Aktionsprogramms
von Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Menschen-
rechte verabschiedet wurden (A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III).

455 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
456 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session,
Supplement No. 53 und Korrigendum (A/65/53 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A.
457 Ebd., Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), Kap. II.
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Nationen“, insbesondere die in der Anlage enthaltenen Be-
stimmungen betreffend die Verfahren für die Aufnahme in
die Listen und für die Streichung von den Listen, 

1. bekräftigt, dass die Staaten sicherstellen müssen,
dass jede Maßnahme, die sie zur Bekämpfung des Terroris-
mus ergreifen, mit ihren Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, insbesondere den internationalen Menschenrechtsnor-
men, dem Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völ-
kerrecht, im Einklang steht;

2. beklagt zutiefst das Leid, das der Terrorismus den
Opfern und ihren Angehörigen zufügt, bringt ihre tiefe Soli-
darität mit ihnen zum Ausdruck und betont, wie wichtig es ist,
ihnen Hilfe zu gewähren; 

3. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass
es im Kontext der Bekämpfung des Terrorismus zu Verlet-
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie zu
Verstößen gegen das Flüchtlingsvölkerrecht und das humani-
täre Völkerrecht kommt; 

4. bekräftigt, dass alle Maßnahmen zur Terrorismus-
bekämpfung im Einklang mit dem Völkerrecht, namentlich
den internationalen Menschenrechtsnormen, dem Flücht-
lingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, und so-
mit unter voller Berücksichtigung der Menschenrechte aller,
einschließlich der Angehörigen nationaler oder ethnischer,
religiöser und sprachlicher Minderheiten, und in dieser Hin-
sicht ohne Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Hautfar-
be, des Geschlechts, der Sprache, der Religion oder der sozia-
len Herkunft durchzuführen sind; 

5. bekräftigt außerdem die Verpflichtung der Staa-
ten, bestimmte Rechte im Einklang mit Artikel 4 des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte458 als
Rechte anzuerkennen, die unter keinen Umständen außer
Kraft gesetzt werden können, erinnert im Hinblick auf alle an-
deren Rechte nach dem Pakt daran, dass jede Maßnahme zur
Außerkraftsetzung von Bestimmungen des Paktes in jedem
Falle mit dem genannten Artikel im Einklang stehen muss,
unterstreicht den Ausnahme- und Übergangscharakter solcher
Außerkraftsetzungen459 und fordert die Staaten in dieser Hin-
sicht auf, den an der Terrorismusbekämpfung beteiligten na-
tionalen Behörden die Wichtigkeit dieser Verpflichtungen
stärker bewusst zu machen; 

6. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei der Be-
kämpfung des Terrorismus 

a) ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ins-
besondere den internationalen Menschenrechtsnormen, dem
Flüchtlingsvölkerrecht und dem humanitären Völkerrecht, in
Bezug auf das absolute Verbot der Folter und anderer grausa-

mer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe umfassend nachzukommen; 

b) alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um si-
cherzustellen, dass Personen, denen die Freiheit entzogen
wurde, ungeachtet des Ortes der Festnahme oder der Frei-
heitsentziehung die ihnen nach dem Völkerrecht zustehenden
Garantien in Anspruch nehmen können, darunter die Über-
prüfung der Freiheitsentziehung und andere grundlegende
Rechtsgarantien;

c) sicherzustellen, dass keine Form der Freiheitsent-
ziehung die inhaftierte Person dem Schutz des Gesetzes ent-
zieht, und die Garantien zum Schutz der Freiheit, der Sicher-
heit und der Würde der Person im Einklang mit dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men und des humanitären Völkerrechts, zu achten; 

d) alle gebotenen Schritte zu unternehmen, um si-
cherzustellen, dass jeder, der unter dem Vorwurf einer straf-
baren Handlung festgenommen worden ist oder in Haft gehal-
ten wird, das Recht hat, unverzüglich einem Richter oder ei-
ner anderen gesetzlich zur Ausübung richterlicher Funktionen
ermächtigten Amtsperson vorgeführt zu werden, und An-
spruch auf ein Gerichtsverfahren innerhalb angemessener
Frist oder auf Entlassung aus der Haft hat;

e) alle Häftlinge ungeachtet des Ortes der Freiheits-
entziehung im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich
der internationalen Menschenrechtsnormen und des humani-
tären Völkerrechts, zu behandeln; 

f) das im Völkerrecht, namentlich in den internatio-
nalen Menschenrechtsnormen wie dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte sowie im humanitären
Völkerrecht und im Flüchtlingsvölkerrecht, verankerte Recht
der Personen auf Gleichheit vor dem Gesetz, auf Gleichheit
vor Gericht und auf ein faires Verfahren zu achten;

g) das Recht auf Privatsphäre im Einklang mit dem
Völkerrecht zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen, um si-
cherzustellen, dass Beeinträchtigungen des Rechts auf Privat-
sphäre gesetzlich geregelt sind und einer wirksamen Aufsicht
unterliegen und dass angemessene rechtliche Abhilfemög-
lichkeiten bestehen, namentlich durch eine gerichtliche Über-
prüfung oder andere Mittel; 

h) alle Menschenrechte einschließlich der wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Rechte zu achten, eingedenk
dessen, dass sich bestimmte Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung auf den Genuss dieser Rechte auswirken können; 

i) sicherzustellen, dass die Leitlinien und Verfahren,
die bei allen Grenzkontrolloperationen und anderen der Ein-
reise vorgeschalteten Mechanismen angewendet werden, klar
definiert sind und in vollem Maße den Verpflichtungen ent-
sprechen, die sie nach dem Völkerrecht, insbesondere dem
Flüchtlingsvölkerrecht und den internationalen Menschen-
rechtsnormen, gegenüber den Personen haben, die um inter-
nationalen Schutz ersuchen; 

j) die nach dem Flüchtlingsvölkerrecht und den in-
ternationalen Menschenrechtsnormen bestehenden Verpflich-
tungen zur Nichtzurückweisung voll einzuhalten und gleich-

458 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750.
459 Siehe beispielsweise die Allgemeine Bemerkung Nr. 29 über Not-
standssituationen, die der Menschenrechtsausschuss am 24. Juli 2001
verabschiedete.
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zeitig unter voller Achtung dieser Verpflichtungen und ande-
rer rechtlicher Schutzbestimmungen im Einzelfall die Rechts-
gültigkeit einer Entscheidung über den Flüchtlingsstatus zu
überprüfen, wenn aufgrund glaubwürdiger und relevanter Be-
weise anzunehmen ist, dass die betreffende Person kriminelle
Handlungen, darunter terroristische Handlungen, begangen
hat, die unter die Ausschlussklauseln nach dem Flüchtlings-
völkerrecht fallen; 

k) die Rückführung von Personen in ihr Herkunfts-
land oder einen Drittstaat, auch in den mit Terrorismus zu-
sammenhängenden Fällen, zu unterlassen, wenn eine solche
Überstellung den Verpflichtungen der Staaten nach dem Völ-
kerrecht, insbesondere den internationalen Menschenrechts-
normen, dem humanitären Völkerrecht und dem Flüchtlings-
völkerrecht, zuwiderlaufen würde, namentlich in Fällen, in
denen stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie
dort Gefahr liefen, gefoltert zu werden, oder in denen unter
Verstoß gegen das Flüchtlingsvölkerrecht ihr Leben oder ihre
Freiheit wegen ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ih-
rer politischen Überzeugung bedroht wäre, eingedenk dessen,
dass die Staaten möglicherweise zur strafrechtlichen Verfol-
gung nicht zurückgeführter Personen verpflichtet sind; 

l) Personen nicht durch die Rückführung in ein ande-
res Land grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Strafe auszusetzen, insofern eine solche Hand-
lung gegen ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen verstößt; 

m) sicherzustellen, dass ihre Gesetze, die terroristi-
sche Handlungen unter Strafe stellen, zugänglich, präzise for-
muliert, nichtdiskriminierend und nicht rückwirkend sind und
mit dem Völkerrecht, einschließlich der Menschenrechtsnor-
men, im Einklang stehen; 

n) keine Personenprofile auf der Grundlage von Ste-
reotypen, die auf nach dem Völkerrecht verbotenen Diskrimi-
nierungsgründen beruhen, einschließlich rassischen, ethni-
schen und/oder religiösen Gründen, heranzuziehen; 

o) sicherzustellen, dass die Vernehmungsmethoden,
die sie gegenüber Terrorismusverdächtigen anwenden, mit
ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen im Einklang stehen
und regelmäßig überprüft werden, um der Gefahr einer Ver-
letzung ihrer Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, ein-
schließlich der internationalen Menschenrechtsnormen, des
Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völkerrechts,
vorzubeugen; 

p) sicherzustellen, dass Personen, deren Menschen-
rechte oder Grundfreiheiten verletzt wurden, innerhalb einer
angemessenen Frist Zugang zu einem wirksamen und durch-
setzbaren Rechtsbehelf haben und dass die Opfer gegebenen-
falls eine angemessene, wirksame und rasche Wiedergutma-
chung erhalten, so auch indem die für derartige Verstöße Ver-
antwortlichen vor Gericht gestellt werden; 

q) ein ordnungsgemäßes Verfahren zu gewährleisten,
in Übereinstimmung mit allen einschlägigen Bestimmungen
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte452 und ihren
Verpflichtungen nach dem Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte458, den Genfer Abkommen von

1949460 und den dazugehörigen Zusatzprotokollen von 1977461

und dem Abkommen von 1951 über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge462 und dem dazugehörigen Protokoll von 1967463

in ihren jeweiligen Anwendungsbereichen; 

r) alle Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung
nach den Grundsätzen der Gleichstellung der Geschlechter
und der Nichtdiskriminierung zu gestalten, zu überprüfen und
durchzuführen; 

7. fordert die Staaten außerdem nachdrücklich auf, bei
der Terrorismusbekämpfung die einschlägigen Resolutionen
und Beschlüsse der Vereinten Nationen über Menschenrechte
zu berücksichtigen, und legt ihnen nahe, den von den Sonder-
verfahren und -mechanismen des Menschenrechtsrats abgege-
benen Empfehlungen sowie den einschlägigen Stellungnah-
men und Auffassungen der Menschenrechtsvertragsorgane der
Vereinten Nationen gebührend Rechnung zu tragen; 

8. begrüßt das Inkrafttreten des Internationalen Über-
einkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwin-
denlassen464, dessen Durchführung einen wesentlichen Bei-
trag zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit bei der Terroris-
musbekämpfung leisten wird, namentlich durch das Verbot
geheimer Haftorte, und legt allen Staaten nahe, soweit sie es
nicht bereits getan haben, zu erwägen, das Übereinkommen
zu unterzeichnen oder zu ratifizieren oder ihm beizutreten;

9. legt allen Staaten nahe, soweit sie es nicht bereits
getan haben, zu erwägen, das Übereinkommen gegen Folter
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe455 und das dazugehörige Zusatzproto-
koll465, deren Durchführung einen wesentlichen Beitrag zur
Förderung der Rechtsstaatlichkeit bei der Terrorismusbe-
kämpfung leisten wird, zu unterzeichnen oder zu ratifizieren
oder ihnen beizutreten;

10. fordert die Institutionen der Vereinten Nationen,
die an der Unterstützung von Maßnahmen zur Terrorismusbe-
kämpfung mitwirken, auf, die Förderung und den Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie ordnungsgemäße
Verfahren und die Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung
des Terrorismus auch weiterhin zu erleichtern;

460 United Nations, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 970-973. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1954 II S. 781; LGBl. 1989
Nr. 18-21; öBGBl. Nr. 155/1953; AS 1951 181 207 228 300.
461 Ebd., Vol. 1125, Nr. 17512 und 17513. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 1550; LGBl. 1989 Nr. 62; öBGBl.
Nr. 527/1982; AS 1982 1362 (Protokoll I); dBGBl. 1990 II S. 1637;
LGBl. 1989 Nr. 63; öBGBl. Nr. 527/1982; AS 1982 1432 (Protokoll II).
462 Ebd., Vol. 189, Nr. 2545. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1953 II S. 559; LGBl. 1956 Nr. 15; öBGBl. Nr. 55/1955;
AS 1955 443.
463 Ebd., Vol. 606, Nr. 8791. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 1293; LGBl. 1986 Nr. 75; öBGBl. Nr. 78/1974;
AS 1968 1189.
464 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung:
dbGBl. 2009 II S. 932; öBGBl. III Nr. 104/2012.
465 United Nations, Treaty Series, Vol. 2375, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 854; LGBl. 2007
Nr. 260; öBGBl. III Nr. 190/2012; AS 2009 5449.
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11. erkennt an, dass auch weiterhin dafür gesorgt wer-
den muss, dass faire und klare Verfahren im Rahmen des
Sanktionsregimes der Vereinten Nationen auf dem Gebiet des
Terrorismus gestärkt und damit effizienter und transparenter
werden, und begrüßt und befürwortet unter Betonung der
Wichtigkeit dieser Sanktionen bei der Bekämpfung des Ter-
rorismus die laufenden Anstrengungen, die der Sicherheitsrat
zugunsten dieser Ziele unternimmt, so auch indem er die er-
weiterte Rolle des Büros der Ombudsperson unterstützt und
weiterhin alle Namen der von dem Regime erfassten Perso-
nen und Einrichtungen überprüft; 

12. fordert die Staaten nachdrücklich auf, unter voller
Einhaltung ihrer völkerrechtlichen Verpflichtungen die
Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten und ausreichende Men-
schenrechtsgarantien in ihren nationalen Verfahren für die
Aufnahme von Personen und Einrichtungen in die zur Be-
kämpfung des Terrorismus geführten Listen vorzusehen; 

13. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte und den Sonderbericht-
erstatter des Menschenrechtsrats über die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Be-
kämpfung des Terrorismus, auch weiterhin zur Tätigkeit des
Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen, so auch in-
dem sie, unter anderem durch regelmäßigen Dialog, das Be-
wusstsein für die Notwendigkeit der Achtung der Menschen-
rechte und der Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des
Terrorismus schärfen, und den Austausch bewährter Verfah-
rensweisen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrech-
te, der Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit in allen
Aspekten der Terrorismusbekämpfung zu unterstützen, darun-
ter gegebenenfalls auch diejenigen Verfahrensweisen, die der
Sonderberichterstatter in seinem dem Menschenrechtsrat nach
Ratsresolution 15/15 vorgelegten Bericht466 aufzeigt;

14. begrüßt den im Kontext des Kampfes gegen den
Terrorismus geführten Dialog zwischen dem Sicherheitsrat
und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des Terrorismus ei-
nerseits und den für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte zuständigen Organen andererseits und legt dem
Sicherheitsrat und seinem Ausschuss zur Bekämpfung des
Terrorismus nahe, die Verbindungen, die Zusammenarbeit
und den Dialog mit den zuständigen Menschenrechtsorganen,
insbesondere dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten
Nationen für Menschenrechte, dem Sonderberichterstatter
über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus und an-
deren zuständigen Sonderverfahren und Mechanismen des
Menschenrechtsrats und den zuständigen Vertragsorganen zu
stärken und dabei der Förderung und dem Schutz der Men-
schenrechte und der Rechtsstaatlichkeit bei ihren laufenden
Tätigkeiten zur Terrorismusbekämpfung gebührend Rech-
nung zu tragen; 

15. fordert die Staaten und gegebenenfalls die anderen
in Betracht kommenden Akteure auf, auch weiterhin die
Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung

des Terrorismus umzusetzen, in der unter anderem die Ach-
tung der Menschenrechte für alle und die Rechtsstaatlichkeit
als wesentliche Grundlage des Kampfes gegen den Terroris-
mus bekräftigt werden; 

16. ersucht den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung,
auch künftig darauf hinzuwirken, dass die Vereinten Natio-
nen die Mitgliedstaaten in ihrem Bemühen, bei der Bekämp-
fung des Terrorismus ihre Verpflichtungen nach dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men, des Flüchtlingsvölkerrechts und des humanitären Völker-
rechts, einzuhalten, koordinierter und stärker unterstützen kön-
nen, und die Arbeitsgruppen des Arbeitsstabs zu ermutigen,
in ihre Arbeit eine Menschenrechtsperspektive zu integrieren;

17. ermutigt die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisationen, insbesondere die am Ar-
beitsstab Terrorismusbekämpfung mitwirkenden Organisatio-
nen, die im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat auf Antrag
technische Hilfe im Zusammenhang mit der Verhütung und
Bekämpfung des Terrorismus leisten, im Rahmen ihrer tech-
nischen Hilfe stärker darauf hinzuwirken, dass die internatio-
nalen Menschenrechtsnormen, das Flüchtlingsvölkerrecht und
das humanitäre Völkerrecht sowie die Rechtsstaatlichkeit ge-
achtet werden, namentlich bei der Beschließung und Durch-
führung gesetzgeberischer und anderer Maßnahmen durch die
Staaten; 

18. fordert die zuständigen Organe und Institutionen
der Vereinten Nationen sowie die internationalen, regionalen
und subregionalen Organisation, namentlich das Büro der Ver-
einten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im
Rahmen seines Mandats im Zusammenhang mit der Verhü-
tung und Bekämpfung des Terrorismus, nachdrücklich auf, ih-
re Anstrengungen zu verstärken, um auf Antrag technische
Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten in den Mitgliedstaaten zur
Erarbeitung und Durchführung von Hilfe- und Unterstüt-
zungsprogrammen für Opfer des Terrorismus zu leisten, im
Einklang mit den einschlägigen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften; 

19. fordert die internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen auf, den Informationsaustausch, die
Koordinierung und die Zusammenarbeit bei der Förderung des
Schutzes der Menschenrechte, der Grundfreiheiten und der
Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus zu
stärken; 

20. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Ge-
neralsekretärs über den Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus467 und
dem Bericht des Sonderberichterstatters des Menschenrechts-
rats über die Förderung und den Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus468,
die gemäß Resolution 65/221 vorgelegt wurden; 

466 A/HRC/16/51.

467 A/66/204.
468 Siehe A/66/310.
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21. ersucht den Sonderberichterstatter über die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei der Bekämpfung des Terrorismus, im Rahmen seines
Mandats Empfehlungen in Bezug auf die Verhütung, Be-
kämpfung und Wiedergutmachung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Be-
kämpfung des Terrorismus abzugeben und auch künftig jähr-
lich der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat im
Einklang mit ihrem jeweiligen Arbeitsprogramm Bericht zu
erstatten und mit ihnen einen interaktiven Dialog zu führen; 

22. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderbericht-
erstatter über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen, und ernsthaft zu erwä-
gen, ihn auf seine Bitte hin zum Besuch ihres Landes einzula-
den, sowie mit den anderen zuständigen Verfahren und Me-
chanismen des Menschenrechtsrats betreffend die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
der Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten;

23. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
in Resolution 60/158 vom 16. Dezember 2005 übertragene
Mandat durchzuführen, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen
Anstrengungen fortzusetzen; 

24. ersucht den Generalsekretär, dem Menschen-
rechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer achtund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen; 

25. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
achtundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 66/172

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/462/Add.2, Ziff. 108)469.

66/172. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über
den Schutz von Migranten, zuletzt Resolution 65/212 vom

21. Dezember 2010, sowie unter Hinweis auf die Resolution
18/21 des Menschenrechtsrats vom 30. September 2011470,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte471, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationa-
ler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie bekräftigend, dass jeder das Recht hat, sich inner-
halb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen und jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte472 und den Internationalen Pakt
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte472, das
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe473,
das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskri-
minierung der Frau474, das Übereinkommen über die Rechte
des Kindes475, das Internationale Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung476, das Überein-
kommen über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen477, das Wiener Übereinkommen über konsularische Be-
ziehungen478 und die Internationale Konvention zum Schutz
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienan-
gehörigen479,

469 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Algerien, Argentinien, Armenien,
Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belize, Bolivien (Plurinationaler
Staat), Brasilien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ecua-
dor, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Indien, Indonesien, Kirgisistan, Kolumbien, Mali, Marokko,
Mexiko, Nicaragua, Niger, Nigeria, Paraguay, Peru, Philippinen, Portu-
gal, Senegal, Tadschikistan, Tunesien, Türkei und Uruguay.

470 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session,
Supplement No. 53A und Korrigendum (A/66/53/Add.1 und Corr.1),
Kap. II.
471 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html.
472 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige
Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl.
Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl.
1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS 1993 725 (Sozialpakt).
473 United Nations, Treaty Series, Vol. 1465, Nr. 24841. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1990 II S. 246; LGBl. 1991
Nr. 59; öBGBl. Nr. 492/1987; AS 1987 1307.
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AS 1999 1579.
475 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993,
AS 1998 2055.
476 Ebd., Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen:
dBGBl. 1969 II S. 961; LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972;
AS 1995 1164.
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